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Ministerial-Bekanntmachungen.
[99)] 1. Die nachstehende, von dem Königlich Preußischen Kriegsministerium,
Versorgungs= und Justiz-Departement, erlassene Bekanntmachung vom 19. Juni
d. Is., betreffend die von dem Reichsgesetze vom 31. Mai 1901 über die Ver-
sorgung der Kriegsinvaliden und der Kriegshinterbliebenen betroffenen Hinter-
bliebenen, wird hierdurch zur Nachachtung für die in Frage kommenden Be-
hörden und Betheiligten im Großherzogthum zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Weimar, den 7. August 1901.

Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,
Departement des Innern.

v. Wurmb.
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